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Antwort
der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 502
der Abgeordneten Ursula Nonnenmacher
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 5/1164

Ehemaliges  militärisch  genutztes  Gebiet  „Fliegerhorst/Kaserne  Schönwalde“  in  Schönwalde-
Glien 

Wortlaut der Kleinen Anfrage  502 vom 19.05.2010:

In der Gemeinde Schönwalde-Glien befindet sich ein ehemals militärisch genutzter Standort der GUS-
Truppen mit der Bezeichnung „Fliegerhorst/Kaserne Schönwalde“ und einer Gesamtgröße von ca. 30 
ha. . 2000 und 2005  sind die  Bebauungspläne  als BP Nr. 14 „Wohnen und Mischnutzung Schönwalde 
Erlenbruch“ in Kraft getreten. Die planungsrechtliche Festsetzungen enthielt ein großes zusammenhän-
gendes Wohngebiet, eine größere öffentliche Grünfläche (Erlenbruch), sowie Flächen für Freizeit und 
Erholungsanlagen. Außerdem wurde ein Mischgebiet und Gewerbegebiet zur Unterbringung nicht er-
heblich belästigender Gewerbe ausgewiesen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt für die Ge-
meinde Schönwalde-Glien Nr. 3 am 22.12.2005 . Die Bekanntmachung des im Juli 2000 genehmigten 
BP Nr. 16 „Gewerbegebiet Erlenbruch“ erfolgte am 19.12.2000. Die erste Änderung dazu wurde am 
27.02.2006 öffentlich bekannt gemacht.  Eine Teilfläche wird bereits von ortsansässigen Handwerks- 
und Dienstleistungsbetrieben genutzt. Das Planungsgebiet befindet sich im LSG 3343-602 „Nauen-Brie-
selang-Krämer und grenzend an das FFH-Gebiet DE 3345-301 „Muhrgraben mit Teufelsbruchwiesen“ 
an. Das Dorf Schönwalde und die Wohnsiedlung Schönwalde befinden sich in Sichtweite.

Ich frage die Landesregierung:

1 Ist die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH 
Waldstadt weiterhin als Treuhänder für das Land Brandenburg eingesetzt?

2. Ist die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH 
Waldstadt mit der  Verwaltung und Verwertung der Konversionsfläche „Fliegerhorst Schönwal-
de“ beauftragt?

3. Beabsichtigt die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwer-
tung mbH eine Baustoff-Recyclinganlage auf der Konversionsfläche „Fliegerhorst Schönwalde“ 
bzw. im Bebauungsplangebiet „Wohn- und Mischnutzung Erlenbruch, sowie Gewerbegebiet Er-
lenbruch“ anzusiedeln?
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4. Werden durch die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -ver-
wertung mbH bereits Verkaufsverhandlungen bezüglich einer Recyclinganlage auf der Konver-
sionsfläche „Fliegerhorst Schönwalde“ geführt?

5. Wenn ja, wie weit sind diese gediehen, um welche Art von Recyclinganlage handelt es sich und 
wann hat die Gemeinde Schönwalde-Glien eine offizielle Mitteilung über die Verhandlungen und 
Verwertungsabsichten erhalten?

6. Wurde die Gemeinde über die Größe der (Baustoff-)Recyclinganlage, über die zu erwartenden 
Immissionswerte (Schadstoffbelastungen und Lärmauswirkungen) und über den zu erwarten-
den Schwerlastverkehr informiert? Wenn nein, aus welchem Grund nicht?

7. Hat der potentielle Käufer Interesse die geplante L20n zwischen Oranienburg und Potsdam-
Stadt zu nutzen und an einen Anschluss über den Havelkanal zur Verschiffung des Bauschutts/ 
Recyclingmaterials?

8. Hat  die  Brandenburgische  Boden  Gesellschaft  für  Grundstücksverwaltung  und  -verwertung 
mbH geprüft, ob überhaupt eine (Baustoff-)Recyclinganlage zulässiger weise angesiedelt und 
errichtet werden darf  unter Beachtung von FFH-Schutzgebietsausweisung, LSG, Landesplane-
rische Vorgaben, Festsetzungen Bebauungsplanes, Immissionsschutzrecht vor allem auf die 
geplante und vorhandene Wohnbebauung, Naturschutz?

9. Sind die Vermarktungsabsichten der Brandenburger Liegenschaft mit den gemeindlichen pla-
nungsrechtlichen Zielstellungen vereinbar?

10. Beabsichtigt die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwer-
tung mbH die Liegenschaft anderweitig als die gemeindliche planungsrechtliche Zielstellungen 
zu vermarkten, z. Bsp. als Industrie- und/ oder Gewerbegebiet?

11. Ist die Gemeinde aufgefordert worden den Bebauungsplan dahingehend zu ändern, dass die 
Vermarktungsabsichten der Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung 
und -verwertung mbH zur Ansiedlung einer Baustoff-Recyclinganlage planungsrechtlich ermög-
licht wird?

12. Wenn ja, wer trägt die Kosten der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungs-
pläne „Wohn- und Mischnutzung Erlenbruch“ sowie „Gewerbegebiet Erlenbruch“?

13. Wenn ja, sind diese Vermarktungsabsichten mit der Landesplanungsabteilung und dem Lan-
desumweltamt sowie der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden und liegt eine offizi-
elle Voranfrage zur Vereinbarkeit mit den Zielen der Landesplanung vor?

14. Mit welchen jeweiligen Ergebnissen?

15. Wenn die Ausweisung einer Industriegebietes bzw. die Ansiedlung einer Baustoff- Recyclingan-
lage nicht vereinbar mit den Zielen der Landesplanung ist, kann die Landesregierung die weite-
ren Vermarktungsbestrebungen der Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksver-
waltung und -verwertung mbH untersagen?

16. Handelt es sich bei der Recyclingfirma bzw. dem Käufer um einen  Partner der Brandenburgi-
sche Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH?
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17. Wie sieht das Zusammenwirken zwischen dem Land Brandenburg und der Brandenburgische 
Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH aus? Wem gegenüber 
legt  die  Brandenburgische  Boden  Gesellschaft  für  Grundstücksverwaltung  und  -verwertung 
mbH Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab?

18. Gibt es Treuhänderische Vorgaben des Landes für die Brandenburgische Boden Gesellschaft 
für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH? Wenn ja, wie werden Sie überprüft? 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Finanzen die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Ist die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH Wald-
stadt weiterhin als Treuhänder für das Land Brandenburg eingesetzt?

zu Frage 1:
Die Brandenburgische Boden Gesellschaft ist auf der Grundlage von Geschäftsbesorgungsverträgen 
mit dem Land weiterhin mit der Verwaltung und Verwertung landeseigener Liegenschaften beauftragt. 

Frage 2:
Ist die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH Wald-
stadt mit der  Verwaltung und Verwertung der Konversionsfläche „Fliegerhorst Schönwalde“ beauftragt?

zu Frage 2:
Ja.

Frage 3:
Beabsichtigt  die  Brandenburgische  Boden  Gesellschaft  für  Grundstücksverwaltung  und  -verwertung 
mbH eine Baustoff-Recyclinganlage auf der Konversionsfläche „Fliegerhorst Schönwalde“ bzw. im Be-
bauungsplangebiet „Wohn- und Mischnutzung Erlenbruch, sowie Gewerbegebiet Erlenbruch“ anzusie-
deln?

zu Frage 3:
Nach den gesetzlichen Regelungen ist das für Verwaltungszwecke entbehrliche Landesvermögen zur 
Entlastung des Landeshaushalts der Verwertung zuzuführen (Verwertungsgebot). Bei der Verwertung 
sind die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu berücksichtigen und Ansied-
lungsvorhaben von Investoren mit den Vorstellungen der betroffenen Kommunen und sonstigen Pla-
nungsträgern abzustimmen. 

In Umsetzung dieser Vorgaben hat die Brandenburgische Boden Gesellschaft auf Initiative der Gemein-
de Schönwalde-Glien zu der  Liegenschaft  ein erstes Gespräch mit  einem Interessenten geführt.  Im 
Rahmen dieses Gesprächs hat der Interessent über die beabsichtigte Errichtung einer Recyclinganlage 
informiert und eine Kurzfassung der Projektvorlage übergeben.

Frage 4:
Werden durch die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung 
mbH bereits Verkaufsverhandlungen bezüglich einer Recyclinganlage auf der Konversionsfläche „Flie-
gerhorst Schönwalde“ geführt?
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zu Frage 4:
Nein. Das mit dem Interessenten geführte Gespräch war lediglich informell.

Frage 5:
Wenn ja, wie weit sind diese gediehen, um welche Art von Recyclinganlage handelt es sich und wann 
hat die Gemeinde Schönwalde-Glien eine offizielle Mitteilung über die Verhandlungen und Verwertungs-
absichten erhalten?
zu Frage 5:
Vergleiche Antwort zu Frage 4.

Frage 6:
Wurde die Gemeinde über die Größe der (Baustoff-)Recyclinganlage, über die zu erwartenden Immissi-
onswerte (Schadstoffbelastungen und Lärmauswirkungen) und über den zu erwartenden Schwerlast-
verkehr informiert? Wenn nein, aus welchem Grund nicht?

Frage 7:
Hat der potentielle Käufer Interesse die geplante L20n zwischen Oranienburg und Potsdam-Stadt zu 
nutzen und an einen Anschluss über den Havelkanal zur Verschiffung des Bauschutts/ Recyclingmateri-
als?

zu Fragen 6 und 7:
Nein. Einzelheiten zu dem Vorhaben des Interessenten sind in dem derzeitigen Gesprächstadium nicht 
bekannt. Insoweit können auch keine Aussagen über eine beabsichtigte Nutzung der geplanten Lan-
desstraße getroffen werden.

Frage 8:
Hat die Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH ge-
prüft, ob überhaupt eine (Baustoff-)Recyclinganlage zulässiger weise angesiedelt und errichtet werden 
darf  unter Beachtung von FFH-Schutzgebietsausweisung, LSG, Landesplanerische Vorgaben, Festset-
zungen Bebauungsplanes, Immissionsschutzrecht vor allem auf die geplante und vorhandene Wohnbe-
bauung, Naturschutz?

zu Frage 8:
Ja. 

Frage 9:
Sind  die  Vermarktungsabsichten  der  Brandenburger  Liegenschaft  mit  den  gemeindlichen  planungs-
rechtlichen Zielstellungen vereinbar?

zu Frage 9:
Die planungsrechtliche Situation lässt die Errichtung einer Recyclinganlage derzeit nicht zu. Allerdings 
hatte die Gemeinde Schönwalde-Glien bereits im Juli 2009 gegenüber der Brandenburgischen Boden 
Gesellschaft angeregt, über die entsprechende Änderung der Festsetzungen des Bebauungsplans ge-
meinsam nachzudenken. 
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Frage 10:
Beabsichtigt  die  Brandenburgische  Boden  Gesellschaft  für  Grundstücksverwaltung  und  -verwertung 
mbH die Liegenschaft anderweitig als die gemeindliche planungsrechtliche Zielstellungen zu vermark-
ten, z. Bsp. als Industrie- und/ oder Gewerbegebiet?

zu Frage 10:
Nein. Die kommunalen Planungsvorstellungen werden bei der Verwertung von Liegenschaften berück-
sichtigt. 

Frage 11:
Ist die Gemeinde aufgefordert worden den Bebauungsplan dahingehend zu ändern, dass die Vermark-
tungsabsichten der Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung 
mbH zur Ansiedlung einer Baustoff-Recyclinganlage planungsrechtlich ermöglicht wird?

zu Frage 11:
Nein. Vergleiche Antwort zu Frage 9.

Frage 12: 
Wenn ja,  wer  trägt  die Kosten der Änderung des Flächennutzungsplanes und der  Bebauungspläne 
„Wohn- und Mischnutzung Erlenbruch“ sowie „Gewerbegebiet Erlenbruch“?

zu Frage 12:
Vergleiche Antwort zu Frage 11.

Frage 13:
Wenn ja, sind diese Vermarktungsabsichten mit der Landesplanungsabteilung und dem Landesumwelt-
amt sowie der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden und liegt eine offizielle Voranfrage zur 
Vereinbarkeit mit den Zielen der Landesplanung vor?

zu Frage 13:
Vergleiche Antwort zu Frage 11.

Frage 14:
Mit welchen jeweiligen Ergebnissen?

zu Frage 14:
Vergleiche Antwort zu Frage 11.

Frage 15:
Wenn die  Ausweisung einer  Industriegebietes bzw. die  Ansiedlung einer  Baustoff-  Recyclinganlage 
nicht vereinbar mit den Zielen der Landesplanung ist, kann die Landesregierung die weiteren Vermark-
tungsbestrebungen der Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwer-
tung mbH untersagen?
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zu Frage 15:
Vgl.  Antwort zu Frage 3. Die Brandenburgische Boden Gesellschaft ist verpflichtet,  die gesetzlichen 
Vorgaben einzuhalten.

Frage 16:
Handelt es sich bei der Recyclingfirma bzw. dem Käufer um einen  Partner der Brandenburgische Bo-
den Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH?

zu Frage 16:
Nein.

Frage 17:
Wie sieht das Zusammenwirken zwischen dem Land Brandenburg und der Brandenburgische Boden 
Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH aus? Wem gegenüber legt die Branden-
burgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH Rechenschaft über ihre 
Tätigkeit ab?

zu Frage 17:
Vgl. Antwort zu Frage 1. Die Brandenburgische Boden Gesellschaft hat dem Land über die ordnungsge-
mäße Durchführung der Geschäftsbesorgungsverträge Rechenschaft abzulegen.

Frage 18:
Gibt  es  Treuhänderische  Vorgaben  des  Landes  für  die  Brandenburgische  Boden  Gesellschaft  für 
Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH? Wenn ja, wie werden Sie überprüft? 

zu Frage 18:
Ja. Die Geschäftsbesorgung erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Landes auf der 
Grundlage von Wirtschaftsplänen, die jährlich im Vorfeld des jeweiligen Wirtschaftsjahres erstellt wer-
den und alle zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlichen Ausgaben umfassen. Sie unterliegt re-
gelmäßigen Berichtspflichten, umfangreichen Zustimmungsvorbehalten und zusätzlichen Abstimmungs- 
bzw. Beteiligungserfordernissen. Darüber hinaus wird die Tätigkeit der Brandenburgische Boden Gesell-
schaft  im  Rahmen  der  Jahresabschlussprüfung  durch  eine  unabhängige  Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft überprüft. Damit ist sichergestellt, dass die Vorgaben des Landes eingehalten werden.
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